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XIV. Gesetzgebungsperiode 

DER BUNDESMINISTER FüR FINANZEN 

Zo 5159=Pro 2/76 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
Wie n? 1 .. 

Wien~ 1976 03 19 

131/Aß 

1916 -03- 2 Ir 
zu 1031J 

Auf die Anfrage der Abgeordneten To~ und Genossen vom 
27<> Jänner 1976 9 NrQ 103/J ~ betreffend die Handhabung einer 
't~irksa.meren Kontrolle unseriöser Kredi tvermi ttlungsbüros C) 

beehre ich mich mitzuteileng 

Nach § ;81 Abso2 der Gewerbeordnung 197;'1 BGBloNr" 50/1974, 
ist die· Tätigkeit deg;l Immobilienmaklers (§§ 259 tf) sowie 

" der Persona.lkreditvermittler (§§ 267 ft) eine gew~rberecht-
liehe Tätigkeit, für die der Bundesminister für Handel g 

Gewerbe und Industrie allein zuständig ist" 

Das Bundesministerium für Finanzen ist nur soweit zuständig, 
als Kreditvermittler selbst Bankgeschäfte im Sinne des § 1 
des Kreditwesengesetzes betreiben') ohne die hiezu erforder­
liche Erlaubnis nach § :; lig"cit .. zu besitzen .. Sofern dem 
~undasministarium tür Finanzen Beweismittel für solche 
Zumderhandlungen gagen die Bestimmungen des Kreditwesen­
geset2<es zukommen<;) ~erden bei der zuständigen Staat.sanwalt­
schaft Strafanzeigen ~egen des Verdachtes des Vergehens . 
nach § 46 Kx-edit't5esengesetz erhoben und gemäß § 46 Abso2 
legocito Anträ3cs aut Vex-folgung gastellto Die Bestrafung 
eX"tol~tdurch die Gerichteo 

Seitens des Bundesmnisteriwua für Finanzen ~erden Uberlegungen 
an~estlSllt90b durch Aufnahme von zusätzlichen Bestimmungen 
im Ent-trurf eines neuen Kreditweaengesetzes der gegenständ­
lichen Antrage entsprochen ~erden kanno 
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